
Landgericht Mannheim
4. Große Strafkammer

Beschluss
vom 14. Januar 2008

Strafsache gegen

Sylvia Stolz
geboren am 06.08.1963 in München
wohnhaft Pfarrer-Grabmeierallee 10, 85560 Ebersberg
ledig, Rechtsanwältin, Staatsangehörigkeit: deutsch

wegen Verdachts der Volksverhetzung U.a.

Der Angeklagten wird die Tätigkeit als Rechtsanwältin vorläufig untersagt.

Gründe

1. Die Angeklagte ist am heutigen Tag wegen Volksverhetzung in vier Fällen
und anderen Delikten zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und

sechs Monaten verurteilt worden. Zugleich ist ihr für die Dauer von 5 Jahren

untersagt worden, den Beruf einer Rechtsanwältin auszuüben.

Gegenstand beider Entscheidungen sind die nachfolgenden Taten, die sie

als Strafverteidigerin in den Strafverfahren gegen die inzwischen rechtskräf-

tig verurteilten Rechtsextremisten Ernst Zündel (Landgericht Mannheim, 6

KLs 503 Js 4/96) und Dirk Reinecke (Amtsgericht Potsdam, 87 Ds 496 Js

25360/05) beging.




